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Bedürfnis und Bedürfniskontrolle 
 

anhand des WaffG und der WaffVwV 
 
Das Gesetz unterscheidet zwischen  

 Bedürfnisprüfung zum Erwerb 

 Bedürfnisprüfung zum Erwerb bei Überschreitung des Grundkontingents 

 erste Regelüberprüfung nach drei Jahren und  

 anlassbezogenen Bedürfnisprüfung 

 

WaffG § 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis  

(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller  
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1), 
2. die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt, 
3. die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat (§ 7), 
4. ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und 
5. bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine Versicherung gegen 
Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro - pauschal für Personen- und Sachschäden - nachweist. 
 
(2) Die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Führen oder Schießen kann versagt werden, wenn der Antragsteller 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht seit mindestens fünf Jahren im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
hat.  
 
(3) Die zuständige Behörde hat die Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen in regelmäßigen 
Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, erneut auf ihre Zuverlässigkeit und ihre 
persönliche Eignung zu prüfen sowie in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 sich das Vorliegen einer 
Versicherung gegen Haftpflicht nachweisen zu lassen. (Anm. Zuverlässigkeitsprüfung) 
 
(4) Die zuständige Behörde hat drei Jahre nach Erteilung der ersten waffenrechtlichen Erlaubnis das 
Fortbestehen des Bedürfnisses zu prüfen. Dies kann im Rahmen der Prüfung nach Absatz 3 erfolgen.  
Die zuständige Behörde kann auch nach Ablauf des in Satz 1 genannten Zeitraums das Fortbestehen 
des Bedürfnisses prüfen. 
 

WaffVwV zu 4.4 
Mit der Regelung des § 4 Abs. 4 Satz 3 wird der Behörde das Ermessen eingeräumt, auch nach 
der bisher einmaligen Regelüberprüfung nach drei Jahren, das Fortbestehen des Bedürfnisses zu 
überprüfen. Die Überprüfung erfolgt anlassbezogen, d.h. wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass 
der Waffenbesitzer kein Bedürfnis mehr hat.  
 
Mit § 4 Abs. 4 Satz 3 wird keine Regelüberprüfung alle drei Jahre eingeführt. Hiermit soll die 
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Grundlage geschaffen werden, Fällen nachgehen zu können, in denen der Waffenerlaubnis- 
inhaber offensichtlich kein Bedürfnis mehr hat. Der Prüfungszeitraum umfasst in der Regel die 
letzten zwölf Monate. 
 

Für die Bedürfnisüberprüfung nach Satz 3 gelten nicht die Voraussetzungen bei der  
Ersterteilung. (Anm. diese gelten NICHT!) 
 
Für Mitglieder eines Vereins, die einem anerkannten Schießsportverband angehören, genügt es 
bei der Überprüfung des Fortbestehen des Bedürfnisses nach § 4 Abs. 4, dass die 
fortbestehende schießsportliche Aktivität und die Mitgliedschaft im Verband durch geeignete 
Nachweise, z.B. durch eine Bescheinigung des Vereins oder durch Vorlage eines Schießbuchs 
bestätigt wird, dass der Sportschütze weiterhin schießsportlich aktiv und dem anerkannten 
Verband als Mitglied gemeldet ist.  
 
Bei Jägern kann das Fortbestehen des Bedürfnisses grundsätzlich bei einem gelösten Jagdschein 
unterstellt werden. 
 

Die schießsportliche Aktivität orientiert sich für diejenigen, die das Waffenkontingent 
überschreiten an § 14 Abs. 3. 
 
Anknüpfungspunkt für die Feststellung eines fortbestehenden Bedürfnisses ist damit eine 
gewisse Teilnahmehäufigkeit, die den Schluss zulässt, dass sich der Sportschütze aktiv am 
Schießsport beteiligt. Die unterschiedlichen Verbandsregeln und Wettkampforganisations- 
formen lassen es nicht zu, eine konkrete Mindestzahl festzulegen. 
 
Für alle anderen Sportschützen (Anm. nicht in einem anerkannten Verband angeschlossen) 
gelten für die Überprüfung des Bedürfnisses dieselben Grundsätze wie für die Prüfung der 
Erteilung der waffenrechtlichen Erlaubnis. 
 
Die schießsportliche Betätigung unterliegt als Freizeitsport – wie im Übrigen in jeder Sportart – 
zeitlichen Schwankungen hinsichtlich der ausgeübten Intensität. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass es sich beim Sportschießen nicht nur um spitzensportliche Betätigung handelt, 
sondern vor allem auch um breitensportliches Schießen. 
 
Im Rahmen der Überprüfung hat die Behörde daher auch die Gründe zu berücksichtigen, aus 
denen der Sportschütze bei fortbestehender Mitgliedschaft nachvollziehbar gehindert war, den 
Schießsport auszuüben (z.B. bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ausland, einem 
vorübergehenden Aussetzen insbesondere aus beruflichen, gesundheitlichen Gründen oder 
familiären Gründen).  
 
Dies gilt entsprechend auch für eine Überprüfung des Bedürfnisses bei Jägern. 
 



Für die erneute Überprüfung des Bedürfnisses nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten ansonsten 
dieselben Grundsätze wie für die Prüfung bei der Ersterteilung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis.  
 

WaffG § 8 Bedürfnis, allgemeine Grundsätze 
 
Der Nachweis eines Bedürfnisses ist erbracht, wenn gegenüber den Belangen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung 
 

1. besonders anzuerkennende persönliche oder wirtschaftliche Interessen, vor allem als 
Jäger, Sportschütze, Brauchtumsschütze, Waffen- oder Munitionssammler, Waffen- oder 
Munitionssachverständiger, gefährdete Person, als Waffenhersteller oder -händler oder 
als Bewachungsunternehmer, und  

2. die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Waffen oder Munition für den beantragten 
Zweck glaubhaft gemacht sind. 

 

WaffVwV Zu § 8: Bedürfnis 
 
8.1 Ein Bedürfnis zum Erwerb von Schusswaffen und Munition kann nach § 8 anerkannt werden, 
wenn von der Rechtsordnung gebilligte persönliche oder wirtschaftliche Interessen bestehen. 
 
Sportschützen im Sinne der Vorschrift sind grundsätzlich Personen, die einem Verein 
angehören, der einem anerkannten Schießsportverband (§ 15) angehört (organisierte 
Sportschützen). Personen, die einem Schießsportverein angehören, der nicht Mitglied in einem 
anerkannten Schießsportverband ist (nicht organisierte Sportschützen), können ein Bedürfnis 
nach § 8 nur in Ausnahmefällen geltend machen.  
 
Sportschütze ist somit nicht, wer ohne Einbindung in den organisatorischen und sportlichen 
Rahmen (Schießübungen, Wettkämpfe) eines schießsportlichen Vereins (Mitglied oder Gast) 
lediglich als individueller Einzelschütze regelmäßig auf einer Schießstätte schießt, auch wenn er 
vorgibt, dabei eine genehmigte Sportordnung beachten zu wollen. (Hierzu folgen detaillierte 
Hinweise) ... 
 

WaffG § 13 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch Jäger, 
Führen und Schießen zu Jagdzwecken 
 
(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten 
Munition wird bei Personen anerkannt, die Inhaber eines gültigen Jagdscheines im Sinne von § 
15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes sind (Jäger), wenn 
 

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie die Schusswaffen und die Munition zur Jagdausübung 
oder zum Training im jagdlichen Schießen einschließlich jagdlicher Schießwettkämpfe 
benötigen, und  

 



2. die zu erwerbende Schusswaffe und Munition nach dem Bundesjagdgesetz in der zum 
Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Fassung nicht verboten ist (Jagdwaffen und -munition). 

 

WaffVwV zu §13 
 
13.1 Jäger im Sinne des § 13 Abs. 1 ist, wer einen gültigen Jagdschein nach § 15 Abs. 1 BJagdG 
hat: 

- Jahresjagdschein (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 BJagdG), 
- Tagesjagdschein (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 BJagdG), 
- Jahresjagdschein für Ausländer (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und 6 BJagdG), 
- Tagesjagdschein für Ausländer (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und 6 BJagdG). 

 
Jäger im waffenrechtlichen Sinn ist nicht, wer lediglich die Jägerprüfung abgelegt hat. 
 
Gemäß der jagdrechtlichen Wertung (vgl. § 15 Abs. 4 BJagdG) ist der Ausländerjagdschein ein 
vollwertiger Jagdschein und damit ein Unterfall des Jahres- oder Tagesjagdscheins, zumal außer 
dem Bestehen der deutschen Jägerprüfung alle sonstigen Erteilungsvoraussetzungen verlangt 
werden. 
 
Inhaber von Tagesjagdscheinen müssen vor dem auf Dauer angelegten Erwerb und Besitz einer 
Waffe ein Bedürfnis hierfür in jedem Einzelfall glaubhaft machen. Für den Erwerb und Besitz von 
Lang- und Kurzwaffen bedürfen sie der vorherigen behördlichen Erlaubnis (Voreintrag). 
 
In besonders zu begründenden Einzelfällen kann für die Jagd im Ausland auch ein Bedürfnis zum 
Erwerb und Besitz von Waffen und Munition, welche nach dem Bundesjagdgesetz nicht 
zugelassen sind, anerkannt werden; hier ist aber wie auch beim Vorliegen lediglich einer 
ausländischen Jagderlaubnis das Bedürfnis nach den allgemeinen Grundsätzen des § 8 zu prüfen 
(s. auch Nummer 8.1.5). 
 
13.2 Bei Inhabern eines gültigen Jahresjagdscheines nach § 15 Abs. 2 Bundesjagdgesetz entfällt 
die Bedürfnisprüfung bei der Erlaubniserteilung für den Erwerb und Besitz von nach BJagdG 
nicht verbotenen Langwaffen und bis zu zwei Kurzwaffen sowie der zugehörigen Munition.  
 
Diese Kurzwaffen müssen nicht für den Fangschuss (Mündungsenergie der 
Geschosse mindestens 200 Joule, vgl. das Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d BJagdG) 
zugelassen sein. Ein Bedürfnis für weitere Kurzwaffen (z. B. für die Bau- und Fallenjagd, zur 
Abgabe von Fangschüssen, das jagdliche Übungsschießen) ist jeweils im Einzelfall glaubhaft zu 
machen; zur Glaubhaftmachung können auch Stellungnahmen des örtlichen Kreisjägermeisters, 
des Jagdberaters, des Landesjagdverbandes oder einer sonstigen sachverständigen Stelle 
vorgelegt werden. 
 
Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz einer dritten oder weiteren Kurzwaffe ist jedoch nur 
dann anzuerkennen, wenn der Antragsteller insofern nachgewiesen hat, dass er sowohl die 
bereits vorhandenen Kurzwaffen als auch die nunmehr beantragte weitere Kurzwaffe konkret 
zur Jagdausübung einschließlich des jagdlichen Schießens benötigt, ihm also insbesondere auch 



der Verzicht auf eine bereits in seinem Bestand befindliche Kurzwaffe nicht zuzumuten ist. 
 
13.5 Für Langwaffen geeignete Munition kann ein Jäger allein auf Grund eines gültigen Jahres- 
oder Tagesjagdscheines erwerben, sofern diese zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht nach dem 
Bundesjagdgesetz verboten ist. 
 
Wegen des Rechts zum Besitz empfiehlt es sich für den Jäger zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheiten (z. B. in Fällen, in denen die Verlängerung eines Jagdscheins aus 
persönlichen Gründen zunächst nicht beantragt wird), die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von 
Langwaffenmunition in die Waffenbesitzkarte eintragen zu lassen.  
 
Gegebenenfalls kann auch ein Munitionserwerbsschein (z. B. Jagdscheininhaber jagt nur 
gelegentlich mit Leihwaffen) ausgestellt werden. Anderenfalls macht sich der Munitionsbesitzer 
nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 b strafbar. 
 
 

§WaffG 14 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch 
Sportschützen 
 

(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten 
Munition wird bei Mitgliedern eines Schießsportvereins anerkannt, der einem nach § 15 Abs. 1 
anerkannten Schießsportverband angehört. Durch eine Bescheinigung des 
Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes ist glaubhaft zu machen, 
dass 

1. das Mitglied seit mindestens zwölf Monaten den Schießsport in einem Verein 
regelmäßig als Sportschütze betreibt und 

 
2. die zu erwerbende Waffe für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des 

Schießsportverbandes zugelassen und erforderlich ist. 
 
Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen erworben 
werden. 
 
(3) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von mehr als drei 
halbautomatischen Langwaffen und mehr als zwei mehrschüssigen Kurzwaffen für 
Patronenmunition sowie der hierfür erforderlichen Munition wird unter Beachtung des Absatzes 
2 durch Vorlage einer Bescheinigung des Schießsportverbandes des Antragstellers glaubhaft 
gemacht, wonach die weitere Waffe (Anm.: Überschreiten des Regelkontingentes) 
 

1. von ihm zur Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt wird oder 
 

2. zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist und der Antragsteller regelmäßig 
an Schießsportwettkämpfen teilgenommen hat. 

 
(4) Sportschützen, die dem Schießsport in einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 1 als 



gemeldetes Mitglied nachgehen, wird abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter Beachtung des 
Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt, die zum Erwerb von 
Einzellader-Langwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, von Repetier-Langwaffen mit 
gezogenen Läufen sowie von einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition 
und von mehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen) 
berechtigt.  
 
Die Eintragung von Waffen, die auf Grund dieser unbefristeten Erlaubnis erworben wurden, in 
die Waffenbesitzkarte ist durch den Erwerber binnen zwei Wochen zu beantragen. 
 
 

WaffVwV zu §14 

 
14.2.1 § 14 Abs. 2 Satz 2 verlangt für die Glaubhaftmachung eines Bedürfnisses für jede Waffe 
eine Bescheinigung eines anerkannten Verbandes oder angegliederten Teilverbandes darüber, 
dass 

 der Antragsteller ihm angehört und seit mindestens 12 Monaten den Schießsport mit 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen regelmäßig, also einmal pro Monat oder 18mal 
verteilt über das ganze Jahr betrieben hat (Nummer 1);  

 die beantragte Waffe entsprechend der Schießsportordnung nach § 15 Abs. 7 für die 
Disziplin zugelassen und erforderlich ist (Nummer 2); das ist der Fall, wenn mit ihr nach 
den tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten des Antragstellers auch geschossen werden 
kann. 

 
Die Pflicht des Sportschützen, sein Bedürfnis glaubhaft zu machen, beschränkt sich in der Regel 
auf die Vorlage der Bescheinigung. Die Waffenbehörde muss die vorgelegten Bescheinigungen 
lediglich auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüfen. Glaubhaft zu machen sind Tatsachen, 
die belegen, dass diese gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Zur Glaubhaftmachung müssen 
Angaben gemacht werden, die es der Waffenbehörde ermöglichen zu beurteilen, ob eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen spricht. 
Die Bescheinigung darf sich daher nicht in der bloßen Wiedergabe des Gesetzestextes und der 
bloßen Behauptung, dass diese Voraussetzungen vorliegen, erschöpfen, sondern muss 
nachvollziehbare Angaben darüber enthalten. 
 
Das Bedürfnis ist zu verneinen, wenn der Antragsteller für seine Schießübungen bereits 
ausreichend mit Schusswaffen versehen ist. 
 
Der Verband hat sich vor Erstellung der Bedürfnisbescheinigung zu vergewissern, über welchen 
Waffenbestand der Antragsteller bereits verfügt. Hierfür ist es erforderlich, dass der 
Sportschütze dem Verband schriftlich sämtliche erlaubnispflichtige Schusswaffen angibt, die sich 
in seinem Besitz befinden, und dies mit der Kopie der WBK belegt. Es sind nur solche 
Verbandsbescheinigungen anzuerkennen, die die Zulassung der Waffe und die Erforderlichkeit 
des Erwerbs unter Bezugnahme auf eine konkrete Disziplin der genehmigten Sportordnung 
bestätigen.  
 



Über wiederholt auftretende oder grobe Mängel in vorgelegten Bedürfnisbescheinigungen 
unterrichtet die jeweilige Waffenbehörde die nach § 48 Abs. 1 zuständige Landesbehörde, die 
das Bundesverwaltungsamt unterrichtet. 
 
Die Möglichkeit der Ausstellung durch einen angegliederten Teilverband besteht kraft 
Gesetzes, bedarf also keiner Delegation durch den Verband. Andererseits ist dieses Merkmal 
zwecks Gewährleistung von Objektivität und Kompetenz eng auszulegen und bezieht sich 
regelmäßig nur auf oberhalb der Vereinsebene angesiedelte Untergliederungen eines 
Dachverbandes. Unbeschadet dessen kann der Verband auf zivil-rechtlichem Wege andere 
(natürliche oder juristische) Personen zur Ausstellung von Bescheinigungen bevollmächtigen; in 
diesem Fall wird das Verhalten des Bevollmächtigten dem Vollmachtgeber unmittelbar 
zugerechnet. 
 
14.2.1.1 § 14 Abs. 2 Satz 3 statuiert ein Erwerbsstreckungsgebot, d. h. der Antragsteller darf in 
seiner Eigenschaft als Sportschütze nicht mehr als zwei Schusswaffen pro Halbjahr erwerben. 
Die Art der Erwerbsberechtigung als Sportschütze (Grüne/Gelbe WBK) ist unerheblich. Diese 
Regel wird nur in begründeten Fällen durchbrochen. Die Halbjahresfrist wird erstmalig in Lauf 
gesetzt durch den Eintrag des Erwerbs der ersten Waffe in die WBK. 
 
Nach § 8 muss der Sportschütze sein waffenrechtliches Bedürfnis für den Erwerb und Besitz der 
erlaubnispflichtigen Schusswaffe glaubhaft machen. Die näheren Einzelheiten regelt die 
Vorschrift über Sportschützen in § 14. Nach § 14 Abs. 2 muss sich der Sportschütze vor Erwerb 
der ersten Waffe von seinem Schützenverband (nicht vom eigenen Verein) bescheinigen lassen, 
dass er mindestens 12 Monate im Verein mit Feuerwaffen trainiert hat und die Waffe für eine 
bestimmte anerkannte Schießsportdisziplin braucht.  
 
§ 14 Abs. 3 Satz 1 billigt Sportschützen als Grundausstattung zur Ausübung des Schießsports drei 
halbautomatische Langwaffen und zwei mehrschüssige Kurzwaffen zu. (Anm. Grundkontingent)  
 
Will der Schütze dieses Kontingent überschreiten, muss er dies gegenüber seinem Verband 
begründen und das gesteigerte schießsportliche Bedürfnis darlegen. 
 
14.3 Nach § 14 Abs. 3 werden ohne eine über die Erfordernisse des Absatzes 2 Satz 2 
hinausgehende Bedürfnisbescheinigung dem organisierten Sportschützen bis zu drei 
halbautomatische Langwaffen und zwei mehrschüssige Kurzwaffen zuzüglich der 
dazugehörigen Munition (so genanntes Sportschützen-Kontingent) zugestanden.  
 
Neben einem Bedürfnis für den Erwerb von mehr als der üblicherweise zulässigen Anzahl von 
Waffen und Munition in den dort genannten Ausnahmefällen müssen auch die allgemeinen 
Voraussetzungen des Absatzes 2 gegeben sein. 
 
Um die Anzahl der Waffen von Sportschützen stärker vom Bedürfnis abhängig zu machen, 
erweitert die Vorschrift die Anforderungen für die Befürwortung eines waffenrechtlichen 
Bedürfnisses. § 14 Abs. 3 lässt eine Überschreitung des Grundkontingents nur zu, wenn der 
Schütze seine regelmäßige Wettkampfteilnahme (zumindest auf der untersten Vereinsebene, 



die auch für einfache Sportschützen zugänglich ist, um sich sportlich mit anderen zu messen) 
nachweist. 
 
Wettkampfebene: 
Schießsportwettkämpfe im Sinn des § 14 Abs. 3 sind alle nach den jeweiligen Verbandsregeln 
ausgeschriebenen schießsportlichen Veranstaltungen mindestens auf Vereinsebene, die einem 
Leistungsvergleich dienen. Es ist insbesondere nicht erforderlich, dass die Veranstaltung auf 
überörtlicher oder gar landesweiter Ebene stattfindet. Die Voraussetzungen erfüllt vielmehr 
auch ein organisierter vereinsinterner Wettkampf oder ein Wettkampf zwischen Vereinen. 
Ausreichender, verlässlicher Ansatzpunkt für das Erfordernis eines organisierten 
Wettkampfes ist, dass er nach den jeweiligen Verbandsregeln ausgeschrieben wurde. 
 
Waffenart: 
Ein Sportschütze muss an den Wettkämpfen mit der Waffenart, die er erwerben und besitzen 
will, teilgenommen haben, d. h. mit einer (erlaubnispflichtigen) Kurzwaffe oder einer 
(erlaubnispflichtigen) Langwaffe. Nicht erforderlich ist es dagegen, dass der Sportschütze bereits 
mit dem konkret gewünschten Waffentyp an Wettkämpfen geschossen hat. 
 
Regelmäßigkeit: 
Der in § 14 Abs. 3 verwendete Begriff "regelmäßig" kann nicht mit dem in 14.2.1 
beschriebenen Begriff des § 14 Abs. 2 gleichgesetzt werden, da er nicht an 
Trainingseinheiten, sondern an eine Wettkampfteilnahme anknüpft und eine andere 
Zielrichtung verfolgt. Die Teilnahme an 18 Wettkämpfen im Jahr wäre selbst für 
Sportschützen im Leistungsbereich kaum zu erfüllen. Eine "regelmäßige" 
Wettkampfteilnahme im Sinne des § 14 Abs. 3 verlangt daher nur eine gewisse 
Teilnahmehäufigkeit, die den Schluss zulässt, dass sich der Sportschütze aktiv am Schießsport 
beteiligt. Die unterschiedlichen Verbandsregeln und Wettkampforganisationsformen lassen es 
nicht zu, wie bei § 14 Abs. 2 eine konkrete Mindestzahl festzulegen. 
 
Nach § 14 Abs. 3 muss auch die regelmäßige Wettkampfteilnahme von der Bescheinigung des 
Schießsportverbands umfasst sein. Die Schießsportverbände müssen ihre Formulare für die 
Bedürfnisbescheinigung nach § 14 Abs. 3 daher um einen Passus ergänzen, mit dem sie 
bestätigen, dass der Sportschütze regelmäßig mit der zu erwerbenden Waffenart an 
Schießsportwettkämpfen teilgenommen hat, damit die Waffenbehörde die Sportwaffe in die 
Waffenbesitzkarte eintragen kann. 
 
Bei Mehrfachmitgliedschaften in verschiedenen Verbänden sollten sie alle 
Wettkampfteilnahmen berücksichtigen. 
 
Die Überprüfung der Voraussetzungen liegt zunächst in der Verantwortung der 
Schießsportverbände. Für die Frage, ob der Schießsportverband eine Bedürfnisbescheinigung 
nach § 14 Abs. 2 (innerhalb des Grundkontingents) ausstellen kann oder nach § 14 Abs. 3 (über 
das Grundkontingent hinaus) ausstellen muss, ist die Zahl der in der grünen Waffenbesitzkarte 
für das Bedürfnis "Schießsport" bereits eingetragenen Waffen entscheidend. Die Beurteilung 
des Verbands beruht dabei in der Regel nur auf den ihm vorliegenden schießsportlichen 



Bedürfnisbescheinigungen. Die Gesamtübersicht hat letztendlich nur die Waffenbehörde, die 
dann ggf. eine Bedürfnisbescheinigung nach § 14 Abs. 2 mit dem Hinweis an den Verband 
zurückverweisen muss, dass auf Grund der Waffenzahl eine Bescheinigung nach § 14 Abs. 3 
erforderlich ist. 
 
Eine rückwirkende Anwendung auf Altfälle, in denen bereits vor dem 25. Juli 2009 
(Inkrafttreten der Waffenrechtsnovelle 2009) ein Überschreiten des Grundkontingents 
zugestanden wurde, ist nicht vorgesehen, so dass die allgemeinen waffenrechtlichen 
Grundsätze gelten: 
 

 Mangels Rückwirkung können die Waffenbehörden in Altfällen keine nun um die 
Bestätigung der regelmäßigen Wettkampfteilnahme ergänzten 
Bedürfnisbescheinigungen nachfordern. 

 Ein Widerruf einer Erlaubnis, das Grundkontingent zu überschreiten, kommt in Betracht, 
wenn die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erkennbar dauerhaft nicht mehr erfüllt 
sind. § 45 Abs. 3 Satz 1 ist zu beachten. 

 
14.4 Die Formulierung des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 ist bei Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis 
zu beachten. Es muss sich also um einen organisierten Sportschützen (im Sinne des § 14 Abs. 2 
Satz 1) handeln, der seit mindestens 12 Monaten regelmäßig schießt (und zwar mit 
erlaubnispflichtigen Sportwaffen überhaupt. Diese Vorschrift ist nicht auf jede einzelne im 
individuellen Besitz befindliche Sportwaffe oder gar die konkret zu erwerbende Sportwaffe in 
vorheriger Benutzung als Vereins- oder Leihwaffe bezogen). 
 
Das Erwerbsstreckungsgebot, nach dem ein Antragsteller in seiner Eigenschaft als 
Sportschütze nicht mehr als zwei Schusswaffen pro Halbjahr erwerben darf, gilt auch bei der 
Erwerbsberechtigung auf Grund einer Gelben WBK. Diese Regel darf nur in begründeten Fällen 
durchbrochen werden. 
 
Nicht gefordert wird, wie sich aus dem Verzicht auf eine Bezugnahme auf § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
2 ergibt, dass die auf Gelber WBK zu erwerbende Waffe für eine Disziplin der konkreten 
Sportordnung des Verbandes oder gar Vereins, in dem der Sportschütze organisiert ist, 
zugelassen und erforderlich sein muss. Es soll dem Sportschützen also ermöglicht werden, mit 
eigener Waffe Schießsport etwa als Gastschütze auszuüben.  
 
Unberührt bleibt allerdings die Geltung des allgemeinen Bedürfnisprinzips nach § 8. Das heißt 
zum einen, dass es sich um eine Waffe für das sportliche Schießen nach § 15a Abs. 1 handeln 
muss, also für das Schießen auf der Grundlage einer genehmigten Schießsportordnung (wegen 
der isolierten Genehmigungsmöglichkeit nicht zwangsläufig derjenigen eines anerkannten 
Schießsportverbandes), und zum anderen, dass – schon durch die Geltung des 
Erwerbsstreckungsgebotes kanalisiert – ein schlichtes Waffenhorten nicht abgedeckt ist. 
 
Aus wiederholten Verstößen gegen das Erwerbserstreckungsverbot kann die 
Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 2 hergeleitet werden. 
 



WaffG § 45 Rücknahme und Widerruf 
 
(3) Bei einer Erlaubnis kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 im Fall eines vorübergehenden 
Wegfalls des Bedürfnisses, aus besonderen Gründen auch in Fällen des endgültigen Wegfalls 
des Bedürfnisses, von einem Widerruf abgesehen werden. Satz 1 gilt nicht, sofern es sich um 
eine Erlaubnis zum Führen einer Waffe handelt. 
 

WaffVwV  zu § 45: Rücknahme und Widerruf  
 
45.3 § 45 Abs. 3 trifft eine besondere Regelung für den Wegfall der Erlaubnisvoraussetzung des 
Bedürfnisses (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 8). 
 
45.3.1 Ob der Wegfall eines Bedürfnisses nur vorübergehender Natur ist, bemisst sich zum 
einen nach dem Zeitraum, in dem das Bedürfnis tatsächlich entfällt, und zum anderen nach der 
Wahrscheinlichkeit des zu erwartenden Wiederauflebens des Bedürfnisses.  
 
So kann ausnahmsweise in einem Fall, in dem das Bedürfnis für einen längeren definierten 
Zeitraum wegfällt - etwa über mehrere Jahre hinweg -, von einem lediglich vorübergehenden 
Wegfall gesprochen werden, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit abzusehen ist, dass nach 
diesem Zeitraum das Bedürfnis wieder aufleben wird (z. B. bei einem vorübergehenden 
Aufenthalt im Ausland, vorübergehendes Aussetzen aus beruflichen oder gesundheitlichen 
Gründen, aus Gründen der Schwangerschaft oder der Kinderbetreuung, etc.). 
 
Ein Widerruf wegen vorübergehenden Wegfalls des Bedürfnisses kommt in diesen Fällen in der 
Regel nicht in Betracht, sofern es sich nicht um eine Erlaubnis zum Führen einer Waffe handelt. 
 
45.3.2 In den Fällen, in denen ein Bedürfnis dauerhaft wegfällt, kann dann, wenn keine Mängel 
bei Zuverlässigkeit und persönlicher Eignung bestehen, aus besonderen Gründen vom Widerruf 
der Erlaubnis abgesehen werden. Der Begriff „besonderer Grund“ ist eng zu verstehen. Nicht 
ausreichend ist hier ein allgemeines wirtschaftliches Interesse an einem fortwährenden Besitz 
der Waffen etwa in Gestalt der Befürchtung von Wertverlusten bei der Veräußerung. 
Vorstellbar sind in diesem Zusammenhang Fallgestaltungen, die beispielsweise auf der Basis 
einer langjährig aktiven, nunmehr jedoch z. B. aus Altersgründen aufgegebenen Betätigung als 
Jäger, Sportschütze oder Sammler ein besonderes Interesse an einzelnen Waffen begründen. 
 
 
 
Die Zitate stammen original aus den verlinkten Seiten des WaffG und der WaffVwV mit Datum 
vom 26.11.2011. 
 
Unterstreichungen, Farbwahl und Anmerkungen in Klammern von Katja Triebel. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbreitung mit Quellangaben ist zulässig. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/waffg_2002/gesamt.pdf
http://www.vus-ev.de/docs/waffvwv-2011.pdf

